
  

 

Vernehmlassung Gebäudeversicherungsgesetz.docx  Seite 1 

 

 

 

 

 Finanzdirektion Uri 

 Leiter Dienste 

 Herr Heinrich Furrer 

 Klausenstrasse 2 

 6460 Altdorf 

 

 

 

 Altdorf, 3. November 2021 

 

 

Vernehmlassung 
Totalrevision des Gesetzes über die obligatorische Gebäudeversicherung 
 

 

Sehr geehrter Herr Landesstatthalter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die SVP Uri hat sich eingehend mit der Vorlage zur Totalrevision des Gesetzes über die obligatorische 

Gebäudeversicherung befasst und dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und gibt diese wie folgt 

ab: 

 

 

Ausgangslage 
 

Grundsätzlich halten wir fest, dass sich das Gesetz über die obligatorische Gebäudeversicherung seit der 

Einführung im Jahr 1993 bzw. der Teilrevision im Jahr 2008 bewährt hat. Mit dem Gesetz wird sicher-

gestellt, dass alle im Kanton Uri gelegenen Gebäude wertrichtig gegen Feuer- und Elementarschäden 

versichert sind. Aufgrund der Topographie und der im Vergleich zu anderen Kantonen erhöhten Gefahr 

an Elementarrisiken (Hochwasser, Lawinen, Steinschlag usw.) ist der Kanton Uri diesen besonders stark 

ausgesetzt. Das geltende Gesetz mit den bestehenden Regelungen hat in der Vergangenheit sicherge-

stellt, dass Feuer- und Elementarschäden von den Versicherungen getragen wurden. 

 

 

Begründung 
 

Der Kanton Uri ist einer der sieben Kantone, welcher zwar eine Versicherungspflicht für Gebäude kennt, 

aber keine kantonale Gebäudeversicherung hat. Die SVP Uri unterstützt das Ansinnen der Regierung, 

auf ein Versicherungsmonopol für eine kantonale Gebäudeversicherung zu verzichten und den Vollzug 

weiterhin den privaten Versicherern zu übertragen. Diese Lösung hat sich in der Vergangenheit sehr 

bewährt. Wie bereits vorerwähnt, ist der Kanton Uri aufgrund seiner Topographie den verschiedenen 

Elementarrisiken ausgesetzt. Gemessen an der eher kleinen Bevölkerung würde das mutmasslich grosse 
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Schadenpotential für den Kanton Uri ein hohes finanzielles Risiko bedeuten. Das Schadenrisiko müsste 

über Rückversicherer abgesichert werden. Dies ist kostenintensiv und würde zu höheren Prämien 

führen. Weiter ist die SVP Uri der Ansicht, dass die bisherige Lösung für die Urnerinnen und Urner unter 

dem Strich die günstigere Lösung ist, als wenn dies eine kantonale Stelle via Versicherungsmonopol 

sicherstellt.  

 

Die SVP Uri unterstützt die vorliegende Totalrevision des Gesetzes über die obligatorische Gebäude-
versicherung und insbesondere die Übertragung des Vollzugs durch die schweizerische Privatasse-
kuranz. 
 

Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

SVP Uri 
 

 

 

 

 Christian Schuler, Fraktionspräsident 

 

 

 

 

 

Zustellung per E-Mail an: heinrich.furrer@ur.ch 


